
Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Die bau- und feuerpolizeilichen Vorschriften im
Grossherzogthum Baden

Schlusser, Gustav

Tauberbischofsheim, 1889

7. Forstgesetz

urn:nbn:de:bsz:31-140376

https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-140376


igt

m⸗

n⸗

5

on,

Verkehr mit Petroleum .
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ſolchen geringeren Mengen verkauft , ſo muß die Inſchrift in gleicherWeiſe noch die Worte „ Nur mit beſonderen Vorfichts —maßregeln zu Brennzwecken verwendbar “ enthalten .§ 2. Die Unterſuchung des Petroleums auf ſeine Ent⸗flammbarkeit im Sinne des § 1 hat mittelſt des Abel' ſchenPetroleumprobers unter Beobachtung der von dem Reichs⸗kanzler wegen Handhabung des Probers zu erlaſſenden näherenVorſchriften zu erfolgen . )
Wird die Unterfuchung unter einem anderen Barometer⸗

ſtand als 760 mm vorgenommen , ſo iſt derjenige Wärme⸗grad maßgebend , welcher nach einer vom Reichskanzler zu ver⸗öffentlichenden Umrechnungstabelle unter dem jeweiligen Baro⸗
meterſtand dem im § 1 bezeichneten Wärmegrad entſpricht .§ 3. Dieſe Verordnung findet auf das Verkaufen undFeilhalten von Petroleum in den Apotheken zu Heilzweckennicht Anwendung .

§ 4. Als Petroleum im Sinne dieſer Verordnung geltendas Rohpetroleum und deſſen Deſtillationsprodukte.
§ 5. Dieſe Verordnung tritt mit dem 1. Januar 1883in Kraft .

7 . Forſtgeſetz .
Kapitel V . Von Abwendung der Feuersgefahr .

§ 60 . Zum Verkohlen des Holzes in den Waldungen
) Anweiſung für die Unterſuchung des Petroleums auf ſeineEntflammbarkeit mittelſt des Abel ' ſchen Petroleumprobers im Central⸗blatt 1882 Seite 196 , Geſetz . und Verordnungsblatt Seite 120,ergänzt und abgeändert durch die Bekanntmachung im Centralblatt1884 Seite 250 , Geſetz⸗ und Verordnungsblatt 1884 Seite 424 , Be⸗ſtimmungen betreffend die amtliche Beglaubigung des Abel' ſchenPetroleumprobers im Centralblatt 1882 Seite 344 , ergänzt und ab⸗geändert Centralblatt 1884 Seite 250 . Badiſche Vollzugsverordnungvom 30 . Dezember 1882 , die Unterſuchung des Petroleums betreffend ,Geſetz⸗ und Verordnungablatt 1883 Seite 14.

ꝓlübertretungen der §§. 60 —67 werden nach §. 25 des Geſetzesvom 25 . Februar 1879 , das Forſtſtrafrecht und Forſtſtrafverfahrenbetreffend , an Geld bis zu 60 Mark oder mit Haft bis zu 8 Tagenbeſtraft und ſind nach § 32 des erwähnten Geſetzes im beſonderenForſtſtrafverfahren ( vor den Amtsgerichten ) abzuwandeln .



126 Feuerpolizei in Waldungen .

ſind die Plätze mit Zuſtimmung des Förſters auszuwählen .
Der Umkreis der Kohlplatten muß von den Aſten der nächſten
Bäume wenigſtens fünfzehn Schritte entfernt ſein und auf
einen Abſtand von vier Schritten von den Kohlplatten ſind
alle feuerfangenden Gegenſtände wegzuräumen .

Der Schritt iſt hier und überall zu zwei und einem
halben Schuh ( 75 om ) zu rechnen .

§ 61 . Der Köhler iſt verpflichtet , den Förſter oder Wald⸗
aufſeher von dem Zeitpunkt in Kenntniß zu ſetzen, in welchem
der Kohlenmeiler angezündet wird . Nach der Anzündung
darf er ſich von dem Meiler weder bei Tag , noch bei Nacht
entfernen ; auch muß er zu jeder Zeit einen hinreichenden
Waſſervorrath bereit halten .

§ 62 . Bei ſtürmiſchem Wetter iſt der Köhler ſchuldig ,
einen Windſchirm aufzuſtellen ; unter ſolchen Umſtänden darf
er den Meiler nicht abdecken und keine Kohlen ausziehen .
Die Abfuhr friſcher Kohlen darf in keinem Falle vor Ablauf
von 24 Stunden nach dem Ausziehen de ſelben geſchehen .

§ 63 . Dieſelben Vorſchriften , wie für das Kohlenbrennen
S 60 - 62 ) gelten auch für das Aſchebrennen .

§ 64 . In Waldungen oder in einer Nähe derſelben von
fünfzig Schritten , ſowie auf einem an den Wald anſtoßenden
Torfmoore , darf ohne beſondere Erlaubniß des Förſters , der
mit Ertheilung derſelben zugleich die erforderlichen Sicherungs⸗
maßregeln anzuordnen hat , kein Feuer angezündet werden .

§ 65 . Ausgenommen von der Vorſchrift des vorhergehen⸗
den Paragraphen iſt :

a . Das Feuer , welches die Waldhüter in ihren Hutdiſtrikten
und die Holzhauer in den ihnen zum Hiebe angewieſenen
Schlägen , ſowie die Steinbrecher in den Steinbrüchen
zum Kochen oder Wärmen , jedoch nur auf unſchädlichen
und ungefährlichen Plätzen , unterhalten dürfen .

Ebenſo iſt ausgenommen :
b. Das Feuer , welches zum Reutebrennen und in Hack⸗

waldungen zum Vorbereiten des Bodens zur Feldkultur
nöthig iſt .
Hierbei iſt die Vorſicht zu beobachten , daß das Feuer
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wenigſtens zehn Schritt vom Walde und vier Schritte vonden Standbäumen oder Standreiſern entfernt bleibe und
dieſer Zwiſchenraum wund geſchürft werde .

Die Anlegung eines fortlaufenden Flammenfeuers in
Hackwaldungen iſt unzuläſſig ; wegen beſonderer örtlicher Ver⸗
hältniſſe kann aber die Forſtbehörde im Einverſtändniß mitdem Bürgermeiſter eine Ausnahme bewilligen .

§ 66 . Die Waldhüter , die Holzhauer , die Steinbrecherund diejenigen , welchen ſonſt noch gemäß dem § 64 die Er⸗
laubniß zur Unterhaltung eines Feuers im Walde oder inder Nähe desſelben ertheilt wird , ſind verbunden , dasſelbebeim Weggehen auszulöſchen .

§ . 67 . Zur Anlegung eines Theer - oder Kalkofens kannkein Platz gewählt werden , der nicht wenigſtens fünfzehnSchritte von dem Saum des Waldes entfernt iſt .
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